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Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 12306

Anlage
Empfehlung Nr. 14-20 / E 01972

Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 07.11.2018 (SB)
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

Die Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 Thalkirchen-Obersendling-Forstenried- 
Fürstenried-Solln hat am 15.05.2018 die anliegende Empfehlung Nr. 14-20 / E 01972 
beschlossen.

Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, Informationen zur aktuellen Verkehrsplanung 
(ÖPNV, Individualverkehr Auto und Fahrrad sowie Fußgänger) sowie ein Parkplatzkonzept
für den Stadtteil Solln bereitzustellen. Des Weiteren ist zu prüfen, ob ein Zehn-Minuten-
Takt der S-Bahn auf dem Abschnitt Höllriegelskreuth - Hauptbahnhof umsetzbar ist.

Zuständig für die Entscheidung ist der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung 
gemäß § 7 Abs. 1 Ziffer 11 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Landeshauptstadt 
München, da die Angelegenheit nicht auf einen Stadtbezirk begrenzt ist.

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt inhaltlich zur Empfehlung Nr. 
14-20 / E 01972 wie folgt Stellung:
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1. Anfrage Klarheit - Teil 1

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich über öffentlich zugäng-
liche Dokumente über die aktuelle Verkehrsplanung sowie über grundlegende Richtlinien 
und Satzungen zum Thema Verkehr in München zu informieren. Eine Variante zum Infor-
mationsgewinn besteht über den Internetauftritt der Stadt. Unter http://www.muenchen.de 
können diese Dokumente eingesehen werden. Da nicht jeder Haushalt in München über 
einen Internetzugang verfügt, gibt es auch die Möglichkeit, diese Dokumente im Plantreff 
(Blumenstraße 31, 80331 München) in Papierform zu erhalten. 

Der Empfehlung kann in Teil 1 entsprochen werden.

2. Zehn-Minuten-Takt der S-Bahnlinie 7 - Teil 2

Die Einführung des Zehn-Minuten-Taktes auf der S7 ist von Seiten des Freistaats Bayern 
als zuständigem Aufgabenträger nicht vorgesehen. Derzeit verkehren während der Haupt-
verkehrszeit zwischen Heimeranplatz und Solln bis zu 8 Züge (S7, S20, BOB und Meri-
dian) pro Stunde und Richtung mit verschiedenen Haltemustern.

Der Empfehlung kann in Teil 2 nicht entsprochen werden.

3. Parkplatzkonzept - Teil 3

Für Neubauprojekte wie Nachverdichtungen gilt die Stellplatzsatzung der Landeshaupt-
stadt München. Das Dokument der Stellplatzsatzung ist öffentlich zugänglich (vgl. Ziff. 1).

Der Empfehlung kann in Teil 3 entsprochen werden.

Der Empfehlung Nr. 14-20 / E 01972 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 Thal-
kirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 15.05.2018 wird in Teil 1 und 3 
entsprochen, in Teil 2 nicht entsprochen.

Beteiligung des Bezirksausschusses

Der betroffene Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 19 Thalkirchen-Obersendling-Fors-
tenried-Fürstenried-Solln wurde gemäß § 13 Abs. 3 Bezirksausschuss-Satzung angehört 
und hat die Vorlage in seiner Sitzung am 04.09.2018 einstimmig zur Kenntnis genommen.

Der Korreferentin, Frau Stadträtin Rieke, und dem zuständigen Verwaltungsbeirat, Herrn 
Stadtrat Bickelbacher, ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.

http://www.muenchen.de/
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II. Antrag der Referentin

Ich beantrage Folgendes:

1. Vom Vortrag der Referentin wird Kenntnis genommen, wonach Informationen (Inter-
net und Dokumente) zur aktuellen Verkehrsplanung sowie zum Parkplatzkonzept in 
Solln zur Verfügung stehen.
Die Einführung eines Zehn-Minuten-Taktes auf der S7 ist von Seiten des Freistaats 
Bayern als zuständigem Aufgabenträger nicht vorgesehen.

2. Die Empfehlung Nr. 14-20 / E 01972 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 
Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 15.05.2018 ist damit 
gemäß Art. 18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt.

3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende Die Referentin

Ober-/Bürgermeister/-in Prof. Dr.(I) Merk
Stadtbaurätin
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IV. Abdruck von I. - III.
Über die Verwaltungsabteilung des Direktoriums, Stadtratsprotokolle (SP)
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
mit der Bitte um Kenntnisnahme.

V. WV Referat für Stadtplanung und Bauordnung - SG 3 zur weiteren Veranlassung.

Zu V.:
1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 

bestätigt.

2. An das Direktorium HA II - BA (3x)  
3. An den Bezirksausschuss 19
4. An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
5. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung - SG 3
6. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung - HA I, I/01-BVK
7. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung - HA II
8. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung - HA III
9. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung - HA IV

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

10. Mit Vorgang zurück zum Referat für Stadtplanung und Bauordnung - HA I/32-2
zum Vollzug des Beschlusses.

Am …..
Referat für Stadtplanung und Bauordnung - SG 3


